
Abän deru n gsantrag 

der Abgeordneten Muchitsch, Wöginger 

und Kolleginnen und Kollegen 

zum Gesetzentwurf im Bericht des Sozialausschusses 770 der Beilagen über die Regierungsvorla
ge 692 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verbesserung der 
Sozialbetrugsbekämpfung (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz - SBBG) erlassen wird sowie das All
gemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitsver
tragsrechts-Anpassungsgesetz, der Artikel III des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 152/2004, das Fir
menbuchgesetz, das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Insolvenz
Entgeltsicherungsgesetz und das Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz) wird wie folgt geändert: 

a) Im § 2 Z 2 und 3 wird das Wort "laut" durch die Wortfolge "in Folge" ersetzt. 

b) Im § 2 Z 4 wird das Wort "berufsmäßig" durch das Wort "gewerbsmäßig" ersetzt. 

c) Im § 8 Abs. 2 Z 1 wird das Wort "laut" durch die Wortfolge "in Folge der" ersetzt. 
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Begründung 

Zu Art. 1 (SBBG): 

Die in den §§ 2 Z 2 und 3 sowie 8 Abs.2 Z 1 SBGG gewählte Terminologie der "laut der Anmeldung 
auflaufenden" Beiträge bzw. Zuschläge folgt ebenso wie jene der "berufsmäßigen" Begehung in § 2 Z 4 
SBBG der Fassung des Ministerialentwurfes eines Strafrechtsänderungsgesetzes 2015 (98/ME XXV. GP) 
für eine Novellierung der §§ 153d und 153e StGB. 

Die Regierungsvorlage eines Strafrechtsänderungsgesetzes 2015 (689 der Beilagen XXV. GP) spricht 
ebenso wie der Gesetzesentwurf im Bericht des Iustizausschusses (728 der Beilagen XXV. GP) im 
§ 153d StGB jedoch von "in Folge der Anmeldung auflaufenden" Beiträgen bzw. Zuschlägen. Zudem 
bleibt es nach dem Gesetzesentwurf im Bericht des Justizausschusses im § 153e StGB dabei, dass begriff
lich wie bisher auf "gewerbsmäßig" - und nicht auf "berufsmäßig" - abgestellt wird (vgl. den Entfall der 
Novellierung des § 153e StGB sowie allgemein § 70 StGB zur Gewerbsmäßigkeit). 

Diese Änderungen sollen nachvollzogen werden. 
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